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1. Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen 
 

1.1. Prüfungsgrundlage und Prüfungsauftrag  
 
Die Revision des Rheingau-Taunus-Kreises ist als Rechnungsprüfungsamt im Sinne des § 129 

der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 131 (1) HGO zur Erledigung 

nachstehender Aufgaben verpflichtet: 

 

• Prüfung des Jahresabschlusses, 

• laufende Prüfung der Kassenvorgänge, 

• dauernde Überwachung der Kassen der Gemeinde und der Eigenbetriebe einschließlich der 

Sonderkassen sowie die Vornahme der regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfun-

gen, 

• Prüfung, ob im Rahmen der Erfüllung der vorgenannten Aufgaben, zweckmäßig und wirt-

schaftlich verfahren wird; dabei hat die Revision die Umsetzung der Feststellungen der 

überörtlichen Prüfung kommunaler Körperschaften zu berücksichtigen. 

 

Neben den Pflichtaufgaben nach § 131 (1) HGO waren der Revision keine weiteren Prüfungs-

aufträge nach § 131 (2) HGO erteilt worden. 

 

Ziel der Prüfung gemäß § 131 (1) Nr. 1 in Verbindung mit § 128 HGO ist festzustellen, ob 

 

• der Haushaltsplan eingehalten ist, 

• die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 

und belegt sind, 

• bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Vermö-

gens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

• die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind, 

• die Jahresabschlüsse nach § 112 HGO ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde darstellen, 

• die Berichte nach § 112 HGO eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde ver-

mitteln. 

 
Nach Abschluss der Prüfung (§ 128 HGO) ist der Jahresabschluss mit unserem Bericht der 

Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen (§ 114 HGO).  

 

Der Schlussbericht dient der Gemeindevertretung, zusammen mit den Unterlagen des Jahres-

abschlusses und dem Anhang, zur Information nach § 50 (2) HGO – Überwachung der Verwal-

tung – und zur Beratung des Jahresabschlusses sowie der Entlastung des Gemeindevor-

stands nach § 51 Nr. 9 HGO.  

 

Der Schlussbericht hat alle wesentlichen Beanstandungen, auch wenn sie inzwischen ausge-

räumt sind, zu enthalten. Über den von der Revision geprüften Jahresabschluss soll die Ge-

meindevertretung bis spätestens 31. Dezember des zweiten auf das Haushaltsjahr folgenden 

Jahres (hier: 31.12.2021) beschließen und über die Entlastung des Gemeindevorstands ent-

scheiden. 
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Der Schlussbericht ist 

 

• dem Präsidenten des Hess. Rechnungshofes, 

• der Kommunalaufsicht des Rheingau-Taunus-Kreises 

 

vorzulegen. 

 

Für das Berichtsjahr 2019 waren als Rechtsgrundlagen für die Haushaltswirtschaft die Hessi-

sche Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005, zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 30.10.2019 (GVBl. I S. 310) sowie die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 

02.04.2006, geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25.04.2018 (GVBl. I S. 59), maßge-

bend. 

 
 

1.2. Prüfungsgegenstand, Art und Umfang der Prüfung  
 

1.2.1. Prüfungsgegenstand 
 

Der Gemeindevorstand hat den Jahresabschluss am 08.06.2020 aufgestellt. Der aufgestellte 

Jahresabschluss ist nicht taggleich durch den Bürgermeister unterschrieben worden. Der Jah-

resabschluss 2019 wurde uns auf dem Postweg am 27.10.2020 vorgelegt.  

 

Zur Prüfung des Jahresabschlusses 2019 standen folgende Unterlagen zur Verfügung: 

 

 Die Haushaltssatzung 2019 mit dem Haushaltsplan und dessen Anlagen,  

 die Kassenanordnungen mit den zahlungsbegründenden Unterlagen, 

 sonstigen Unterlagen, wie z.B. Unterlagen über die in 2019 vorgenommenen Investitions-

maßnahmen, Sachakten der Verwaltung und Saldenlisten, 

 der aufgestellte Jahresabschluss, bestehend aus 

o der Vermögensrechnung zum 31.12.2019, 

o der Ergebnisrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019 

o der Finanzrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019 

o dem Anhang und dem Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 

o Übersichten gemäß § 52 GemHVO i.V.m. § 112 Abs. 4 HGO. 

 

Die seitens der Gemeinde Schlangenbad bereitgestellten Unterlagen sind von ihrem Aufbau 

und ihrer Aussagekraft geeignet, um als Grundlage für den Einstieg in die jeweiligen Prüfungs-

handlungen zu dienen. Die bereitgestellten Unterlagen sind unmittelbar aus dem Buchhal-

tungssystem heraus generiert und entsprechen grundsätzlich den verbindlichen Mustern. 

 

Nach § 112 (9) HGO soll der Gemeindevorstand den Jahresabschluss innerhalb von vier Mo-

naten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufstellen. 
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Prüfempfehlung 1: Jahresabschluss durch Bürgermeister unterschreiben 

 

1.2.2. Art und Umfang der Prüfung 
 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 erfolgte in einem zusammengefassten Prüfverfah-

ren mit der Prüfung der Abschlüsse für die Haushaltsjahre 2018 und 2020 durch die Prüferin 

Corinna Blaha. Mit der Zusammenfassung der Prüfungsverfahren der Jahresabschlüsse von 

drei Haushaltsjahren reagieren wir auf bestehende Rückstände.  

 

Unsere Prüfungshandlungen wurden in Anlehnung an die vom Institut der Rechnungsprüfer 

(IDR) festgestellten deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßer Durchführung von Abschluss-

prüfungen durchgeführt. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit 

hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss, der 

Anhang und der Rechenschaftsbericht frei von wesentlichen Mängeln sind. Im Rahmen der 

Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss, Anhang und 

Rechenschaftsbericht auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beur-

teilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der we-

sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdar-

stellung des Jahresabschlusses und der Lagedarstellung im Rechenschaftsbericht. 

 

Unsere Prüfungshandlungen folgten einer risiko-orientierten Prüfungsplanung, aus der eine 

Prüfungsstrategie abgeleitet wurde. Diese beruhte auf der Einschätzung des wirtschaftlichen 

und rechtlichen Umfelds der Gemeinde Schlangenbad. Dabei wurden insbesondere die Nieder-

schriften der gemeindlichen Gremien und die durch die zuständigen Gremien gefassten Be-

schlüsse hinsichtlich ihrer für die Haushaltswirtschaft und Rechnungslegung verbundenen Ri-

siken untersucht. 

  

Prüfungsfeststellungen: 
 
Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte, statt bis zum 30.04.2020, erst am 
08.06.2020 und somit nicht fristgerecht.  
 
Der Jahresabschluss wurde nicht durch den Bürgermeister unterschrieben, wie in Hinweis  
Nr. 2 zu § 112 HGO des Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vorgege-
ben. 

Prüfungsempfehlung: 
 
Wir empfehlen, künftige Jahresabschlüsse innerhalb von fünf Monaten nach Ablauf des 
Haushaltsjahres aufzustellen (§ 112 (5) HGO in neuer Fassung vom 01.04.2025). 
 
Wir empfehlen weiter, die Jahresabschlüsse künftig unter dem Datum des Aufstellungsbe-
schlusses durch den Bürgermeister unter dem Anhang, unter dem Rechenschaftsbericht 
sowie auf der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung unterschreiben zu lassen. 



Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde Schlangenbad zum 31.12.2019 

 

Revision des Rheingau-Taunus-Kreises  Seite 8 

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte anhand der vorgelegten Unterlagen mittels Stich-

probe. Sie war darauf ausgerichtet, festzustellen, dass die Werte des Jahresabschlusses nach 

§ 112 HGO ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- 

und Finanzlage darstellen. Der detaillierte Prüfungsumfang ist in unseren Arbeitspapieren do-

kumentiert. 

 

Die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems erfolgte durch aussa-

gebezogene Prüfungshandlungen. Die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Prüfungshand-

lungen sind ebenfalls in unseren Arbeitspapieren dokumentiert. 

 

Der in 2013 von einer Arbeitsgruppe der hessischen Rechnungsprüfungsämter erarbeitete 

„Mindeststandard für die Prüfung rückständiger Jahresabschlüsse“ hat sich nach unseren Er-

fahrungen bewährt. Unter Berücksichtigung der noch vorhandenen Prüfungsrückstände haben 

wir diesen Prüfungskatalog auch bei der Prüfung dieses Jahresabschlusses angewendet. 

 

Die Mindeststandards setzen sich aus den folgenden Prüfungsschritten zusammen: 
 

 korrekte Saldenübernahme aus dem Vorjahr (Bilanzidentität) 
 Abstimmung der Vermögensrechnung mit den Übersichten (Anlagenspiegel, Rückstellun-

gen, Verbindlichkeiten, Forderungen etc.) 

 Abstimmung der Übersicht der Einzeldarlehen mit der Verbindlichkeitenübersicht 
 Abstimmung der offenen Posten Debitoren und Kreditoren mit den Sachkonten Forderun-

gen und Verbindlichkeiten 
 Wertberichtigungen auf Forderung 
 Plausibilitätsprüfung gebildeter Rückstellungen 

 Prüfung wesentlicher Zu- und Abgänge im Anlagevermögen oder den Anlagen im Bau 
 Prüfung wesentlicher Zugänge bei den Sonderposten 

 Abgleich der Summen der Teilergebnisse mit dem Gesamtergebnis 

 Abgrenzung zwischen Instandhaltungsaufwendungen und Investitionen 
 Prüfung wesentlicher Buchungen im außerordentlichen Bereich 
 Abstimmung der Ergebnisrechnung mit den Übersichten 

 Abstimmung der Bestände an flüssigen Mitteln gem. Vermögensrechnung mit der Finanz-
rechnung und den Kontenbeständen 

 Plausibilitätsprüfung von Zahlungsfluss aus Investitionstätigkeit mit Zahlungsfluss aus Fi-
nanzierungstätigkeit (Finanzierung von Investitionen) 

 Entwicklung der Kassenkredite 
 Abgleich der Haushaltsansätze mit den fortgeschriebenen Ansätzen der Ergebnisrechnung 
 Einhaltung Haushaltsplan und Deckungsvermerke 
 
Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Die Gemeinde Schlangen-

bad hat uns durch Vollständigkeitserklärung versichert, dass alle Vermögens- und Schuldpos-

ten vollständig enthalten sind. 

 

In analoger Anwendung der IDR- und IDW-Prüfungsstandards wenden wir das Konzept der We-

sentlichkeit an,  

 für die Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung sowie die Festlegung von Art, Zeitpunkt 

und 

 Umfang der Prüfungshandlungen, 
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 für die Beurteilung der Auswirkungen von festgestellten falschen Angaben auf die Prüfungs-

durchführung und von nicht korrigierten falschen Angaben auf die Rechnungslegung sowie 

 bei der Bildung unserer Zusammenfassenden Prüfungsfeststellungen. 

 

Unrichtigkeiten und Verstöße gelten als wesentlich, wenn sie wegen ihrer Größenordnung oder 

Bedeutung Einfluss auf den Aussagewert haben bzw. die auf Basis der Rechnungslegung ge-

troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen beeinflussen könnten. 

 

Als Gesamtwesentlichkeitsgrenze für die Vermögensrechnung wird ein nach der Höhe der Bi-

lanzsumme gestaffelter Grundwert (55 T€ zuzüglich 0,45% der Bilanzsumme) von 269 T€ fest-

gelegt.  

 

Für erforderliche Korrekturen der Ergebnisrechnung haben wir als Gesamtwesentlichkeits-

grenze eine Veränderung des Jahresergebnisses um mehr als 10 % festgelegt, wenn der Be-

trag zugleich mehr als 0,25 % der Bilanzsumme ausmacht.  

 

Die im Laufe der Prüfung ermittelten Prüfungsfeststellungen machten keine Korrekturen des 

Jahresabschlusses 2019 bzw. keine Korrektur im nächsten aufzustellenden Jahresabschluss 

notwendig. 

 
Auskünfte erteilten: 

 

 Herr Hansjörg Scherer  Kämmerei der Gemeinde Schlangenbad 

 Herr Michael Diener   Hauptamtsleiter der Gemeinde Schlangenbad 

 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfungshandlungen eine hinreichend sichere Grundlage 
für unser Prüfungsurteil bilden. 
 

 

1.3. Entlastung des Gemeindevorstands für das Haushaltsjahr des Vorjahres  
 

Die Beschlussfassung der Gemeindevertretung über den Jahresabschluss 2018 sowie über 

die Entlastung des Gemeindevorstands konnte noch nicht erfolgen, da die Prüfung der Jahres-

abschlüsse 2018 bis 2020 in einem Prüfungsverfahren zusammengefasst wurde. 

 

1.4. Umsetzung der Prüfempfehlungen der Schlussberichte aus Vorjahren 
 

Unsere Feststellungen und Prüfempfehlungen erfolgten jeweils unter der Prämisse, die Prüf-

empfehlungen umzusetzen. Die Umsetzung werden wir in den Folgejahren prüfen und ggfs. 

erneut auf Verbesserungsmöglichkeiten hinweisen. 

 

 

1.5. Haushaltssatzung und –plan 
 

1.5.1. Zustandekommen der Haushaltssatzung 2019 
 

Die Grundlage für die Haushaltsführung der Gemeinde Schlangenbad bildete die Haushalts-

satzung vom 05.12.2018. 
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Der Erlass der Haushaltssatzung erfolgte im Rahmen des § 97 HGO wie folgt: 

 

Nr. Schritt Datum 

von 

Datum 

bis 

1 Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung an die Gemein-

devertretung 

18.09.2018  

2 Beschlussfassung über die Haushaltssatzung durch die 

Gemeindevertretung 

05.12.2018  

3 Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde 12.12.2018  

4 Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichts-

behörde 

04.02.2019  

5 Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 13.02.2019  

6 Öffentliche Auslegung des Haushaltsplans 18.02.2019 26.02.2019 

 

Der Entwurf des Haushaltsplans ist vorher in den zuständigen Ausschüssen der Gemeindever-

tretung behandelt worden. Die Ortsbeiräte sind in besonderen Sitzungen zu dem Entwurf ge-

mäß § 82 (3) HGO gehört worden. 

 

Die Vorlage der beschlossenen Haushaltssatzung gegenüber der Aufsichtsbehörde soll einen 

Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen, damit eine ggfs. notwendige Genehmigung 

noch vor Beginn des Haushaltsjahres erteilt werden kann. 

 

Bis zum Ende der Auslegung der genehmigten Haushaltssatzung am 26.02.2019 fanden die 

Regelungen des § 99 HGO für die vorläufige Haushaltsführung Anwendung.  

Im Rahmen der durchgeführten Kassenprüfungen konnten keine Verstöße gegen die Vorschrif-

ten der vorläufigen Haushaltsführung festgestellt werden. 

 

 
 

Ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92a HGO war nicht mehr erforderlich und wurde 

nicht beschlossen. 

 

Eine Nachtragssatzung war nicht erlassen worden. 

 

  

Prüfungsfeststellung: 
 
Die Haushaltssatzung hat mit dem geschilderten Verfahrensablauf Rechtskraft erlangt. 
 
Die Frist zur Vorlage gegenüber der Aufsichtsbehörde wurde um 9 Arbeitstage überschrit-
ten. Dies bedingt, dass zu Beginn des Haushaltsjahres zunächst die Regelungen der vorläu-
figen Haushaltsführung galten. 
 
Die bis zum Ende der Auslegung der genehmigten Haushaltssatzung geltenden Vorschrif-
ten der vorläufigen Haushaltsführung wurden eingehalten (§ 99 HGO). 
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1.5.2. Inhalt der Haushaltssatzung 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 weist nach § 1 der Haushaltssatzung 

 

im Ergebnishaushalt 

 

 im ordentlichen Ergebnis 

 einen Gesamtbetrag der Erträge von     14.002.163,- € 

 einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von   13.660.646,- € 

 

somit ein Ordentliches Ergebnis (Haushaltsüberschuss) von       341.517,- € 

 

 im außerordentlichen Ergebnis 

 einen Gesamtbetrag der Erträge von          0,- € 

 einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von         0,- € 

 

und damit ein Jahresergebnis von           341.517,- € 

aus. 

im Finanzhaushalt 

 

 einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.031.863,- € 

 

 eine Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  1.526.232,- € 

 eine Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  3.205.000,- € 

 

 eine Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  1.678.768,- € 

 eine Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von     718.880,- € 

 

 

somit eine geplante Änderung des Zahlungsmittelbestandes von      312.983,- € 

aus. 

 

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen wird nach § 2 der Haushaltssatzung auf folgenden Betrag festgesetzt: 

 

1.678.768,- € 

 

Nach § 3 der Haushaltssatzung sind Verpflichtungsermächtigungen in folgender Höhe fest-

gesetzt: 

 

0,- € 

 

Der zulässige Höchstbetrag der Liquiditätskredite beläuft sich nach § 4 der Haushaltssatzung 

auf: 

 

3.000.000,- € 
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Die Steuersätze der Gemeindesteuern werden nach § 5 der Haushaltssatzung wie folgt fest-

gesetzt: 

 

 a) Grundsteuer A        473 v.H. 

 b) Grundsteuer B        592 v.H. 

 c) Gewerbesteuer        367 v.H. 

 

Es gilt gem. § 7 der Haushaltssatzung der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushalts-

plans beschlossene Stellenplan in der Fassung vom 05.12.2018. 

 

Die Entwicklung der Haushaltsansätze, vom ursprünglichen Haushaltsplan bis zu den im Jah-

resabschluss enthaltenen fortgeschriebenen Planansätzen der Ergebnis- und Finanzrechnung 

ist auf den folgenden Seiten dargestellt. 
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Position Ergebnisrechnung Ansatz ÜPL/ APL Ermächtigungen aus  
Vorjahren 

Fortgeschriebener  
Ansatz 

Privatrechtliche Leistungsentgelte 438.830,- €   438.830,- € 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.623.700,- €   1.623.700,- € 
Kostenersatzleistungen und -erstattungen 931.542,- €   931.542,- € 
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,- €   0,- € 
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen 7.900.300,- €   7.900.300,- € 
Erträge aus Transferleistungen 311.100,- €   311.100,- € 
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine 
Umlagen 

1.792.037,- €   1.792.037,- € 

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisun-
gen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 

650.604,- €   650.604,- € 

sonstige ordentliche Erträge 323.850,- €   323.850,- € 
Summe der ordentlichen Erträge 13.971.963,- €   13.971.963,- € 
Personalaufwendungen 2.063.965,- €   2.063.965,- € 
Versorgungsaufwendungen 347.700,- €   347.700,- € 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.212.395,- €   2.212.395,- € 
Abschreibungen 1.330.520,- €   1.330.520,- € 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz-
aufwendungen 

2.818.866,- €   2.818.866,- € 

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlagever-
pflichtungen 

4.383.500,- €   4.383.500,- € 

Transferaufwendungen 0,- €   0,- € 
sonstige ordentliche Aufwendungen 12.700,- €   12.700,- € 
Summe der ordentlichen Aufwendungen 13.169.646,- €   13.169.646,- € 
Verwaltungsergebnis 802.317,- €   802.317,- € 
Finanzerträge 30.200,- €   30.200,- € 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 491.000,- €   491.000,- € 
Finanzergebnis -460.800,- €   -460.800,- € 
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 14.002.163,- €   14.002.163,- € 
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 13.660.646,- €   13.660.646,- € 
Ordentliches Ergebnis 341.517,- €   341.517,- € 
Außerordentliche Erträge 0,- €   0,- € 
Außerordentliche Aufwendungen 0,- €   0,- € 
Außerordentliches Ergebnis 0,- €   0,- € 
Jahresergebnis 341.517,- €   341.517,- € 
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Position Finanzrechnung Ansatz ÜPL/ 

APL 
Ermächtigungen aus  

Vorjahren 
Fortgeschriebener 

Ansatz 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 438.830,- €   438.830,- € 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.623.700,- €   1.623.700,- € 
Kostenersatzleistungen und -erstattungen 931.542,- €   931.542,- € 
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,- €   0,- € 
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus ge-
setzlichen Umlagen 

7.900.300,- €   7.900.300,- € 

Einzahlungen aus Transferleistungen 311.100,- €   311.100,- € 
Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allge-
meine Umlagen 

1.792.037,- €   1.792.037,- € 

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 30.200,- €   30.200,- € 
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentli-
che Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 

323.850,- €   323.850,- € 

Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.351.559,- € 0,- € 0,- € 13.351.559,- € 
Personalauszahlungen 2.147.435,- €   2.147.435,- € 
Versorgungsauszahlungen 251.800,- €   251.800,- € 
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.214.395,- €   2.214.395,- € 
Auszahlungen für Transferleistungen 0,- €   0,- € 
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzauszahlungen 

2.818.866,- €   2.818.866,- € 

Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus ge-
setzlichen Umlageverpflichtungen 

4.383.500,- €   4.383.500,- € 

Zinsen und ähnliche Auszahlungen 491.000,- €   491.000,- € 
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentli-
che Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit erge-
ben 

12.700,- €   12.700,- € 

Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.319.696,- € 0,- € 0,- € 12.319.696,- € 
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

1.031.863,- € 0,- € 0,- € 1.031.863,- € 

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen so-
wie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlun-
gen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten 

1.520.056,- €   1.520.056,- € 

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 

0,- €   0,- € 
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Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 
Finanzanlagevermögens 

6.176,- €   6.176,- € 

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.526.232,- € 0,- € 0,- € 1.526.232,- € 
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 962.000,- €  488.312,- € 1.450.312,- € 
Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.897.500,- €  2.774.904,- € 4.672.404,- € 
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-
mögen und immaterielle Anlagevermögen 

336.500,- €  308.291,- € 644.791,- € 

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 9.000,- €   9.000,- € 
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.205.000,- € 0,- € 3.571.506,- € 6.776.506,- € 
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investiti-
onstätigkeit 

-1.678.768,- € 0,- € -3.571.506,- € -5.250.274,- € 

Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf -646.905,- € 0,- € -3.571.506,- € -4.218.411,- € 
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darle-
hen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitio-
nen 

1.678.768,- €   1.678.768,- € 

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen 
und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen so-
wie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen 
für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten 

718.880,- €   718.880,- € 

Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzie-
rungstätigkeit 

959.888,- € 0,- € 0,- € 959.888,- € 

Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haus-
haltsjahres 

312.983,- € 0,- € -3.571.506,- € -3.258.523,- € 
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3. Feststellungen zum Jahresabschluss gem. §131 (1) Nr. 1 i. V. m. §128 (1) HGO 
 

3.1. Feststellungen zur Einhaltung des Haushaltsplans 
 
3.1.1. Erreichen des Haushaltsausgleichs in der Rechnung 
 
Das ordentliche Ergebnis wurde gegenüber dem Plan um rund 29 T€ übertroffen und schließt 

mit rund 370 T€ ab. Der in § 92 (6) Nr. 1 HGO geforderte Haushaltsausgleich in der Rechnung 

wurde erreicht. 

 

Die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten konnten aus dem Zahlungsmittelfluss 

aus laufender Verwaltungstätigkeit geleistet werden. Auszahlungen an das Sondervermögen 

Hessenkasse erfolgten nicht, da die Gemeinde nicht am Entschuldungsprogramm teilnimmt. 

Somit hat die Gemeinde Schlangenbad auch den gem. § 92 (6) Nr.2 HGO geforderten Aus-

gleich in der Finanzrechnung erreicht. 

 

 
 
 
3.1.2. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
 
Gemeindevorstand und Verwaltung sind grundsätzlich an die im Haushaltsplan veranschlag-

ten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen gebunden. Abweichungen von den Planan-

sätzen lassen sich in der Praxis jedoch nicht immer vermeiden. Besteht keine Deckungsfähig-

keit im Sinne von §§ 19 und 20 GemHVO, ist für einen Mehrbedarf nach den Regelungen für 

über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen (§ 100 HGO) zu verfahren, 

sofern wegen der Höhe oder Folgen des Mehrbedarfs keine Nachtragssatzung zu erlassen ist 

(§ 98 HGO). 

 

Nach § 100 (1) HGO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur 

zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 

Über die Leistung dieser Aufwendungen bzw. Auszahlungen entscheidet der Gemeindevor-

stand, soweit die Gemeindevertretung keine andere Regelung trifft. Sind die Aufwendungen 

und Auszahlungen nach Umfang oder Bedeutung erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zu-

stimmung der Gemeindevertretung; im Übrigen ist diese davon alsbald in Kenntnis zu setzen. 

 

Die Gemeinde Schlangenbad hat in ihrem Haushalt verschiedene Regelungen bezüglich der 

Deckungsfähigkeit von Ansätzen getroffen. Ferner wurde in § 8 der Haushaltssatzung für das 

Jahr 2019 die Erheblichkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Ausgaben 

bestimmt und damit die Entscheidungsbefugnis beider Organe sowie die Abgrenzung ihrer Zu-

ständigkeiten verbindlich festgelegt. 

 

Da die Jahresabschlüsse 2018, 2019 und 2020 in einem zusammengefassten Verfahren ge-

prüft wurden, erfolgen Feststellungen und eine Prüfungsempfehlung zu den Budgetrichtlinien 

der Gemeinde im Prüfbericht 2020 und an dieser Stelle wird darauf verwiesen. 

  

Prüfungsfeststellungen: 
 
Wir stellen fest, dass der in der Planung für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehene Haus-
haltsausgleich in der Rechnung erreicht wurde.  



Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde Schlangenbad zum 31.12.2019 

 

Revision des Rheingau-Taunus-Kreises  Seite 18 

Zur Feststellung von etwaigen nach Anwendung der Deckungsregeln sich ergebenden Über-

schreitungen haben wir einen Plan- /Ist-Vergleich auf der Ebene der Teilhaushalte durchge-

führt. 

 
3.1.2.1. Einhaltung Ergebnishaushalt 
 
Nach Anwendung der Deckungsregeln sind in nachfolgenden Teilhaushalten die Ansätze über-

schritten worden, so dass hier jeweils zum Bilanzstichtag über- und/oder außerplanmäßige 

Aufwendungen zu verzeichnen waren, für die bis zum Abschlussstichtag keine Zustimmung 

gemäß § 100 (1) HGO erteilt wurde: 

 

Budget Überschreitung 

01.111.04 5.586,- € 
11.511.01 59.177,- € 

Summe Stichproben 64.763,- € 

 

Für die dargestellten Überschreitungen sind auch keine Genehmigungen gemäß der  

Budgetrichtlinien durch den Bürgermeister aus dem Budget „Gesamthaushalt“ in den zur  

Prüfung vorgelegten Unterlagen dokumentiert. 

 

Die Überschreitungen im Budget 11.511.01 beruhen auf erhöhten Personalaufwendungen.  

 
Beachtung von Sperrvermerken  

 

Die Gemeinde Schlangenbad hat im Berichtsjahr im Ergebnishaushalt keine Sperrvermerke ge-

mäß Hinweis Nr. 5 zu § 17 GemHVO angebracht. 

 

 
 

 
Prüfempfehlung 2: Genehmigungen ÜPL/ APL Ergebnishaushalt unterjährig einholen 

 
 
3.1.2.2. Einhaltung Finanzhaushalt 
 
Die Gemeindevertretung hatte im Haushaltsjahr 2019 investive Auszahlungsermächtigungen 

in Höhe von 3.205.000,- € zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen übertragene Ermächtigungen 

von 2018 nach 2019 in Höhe von 3.571.506,- €, so dass ein Gesamtbetrag (fortgeschriebener 

Ansatz) in Höhe von 6.776.506,- € zur Verfügung stand. 

 

Prüfungsfeststellung: 
 
Wir stellen fest, dass die Ansätze in den vorgenannten Teilergebnishaushalten nicht einge-
halten wurden. Die Abweichungen waren weder nach § 19 und 20 GemHVO gedeckt noch 
waren sie von den zuständigen Organen nach § 100 HGO genehmigt. 

Prüfungsempfehlung: 
 
Wir empfehlen, unterjährig die vorherige Zustimmung des Gemeindevorstandes bzw. der 
Gemeindevertretung in Bezug auf über- und außerplanmäßige Aufwendungen entspre-
chend der Vorgaben des § 100 HGO einzuholen. 
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Wir haben im Rahmen unserer Prüfungshandlungen untersucht, inwieweit die investiven Aus-

zahlungsermächtigungen in Anspruch genommen wurden. In der nachstehenden Abbildung 

haben wir die fortgeschriebenen Ansätze im Vergleich zu den Rechnungsergebnissen darge-

stellt. 

 

 
Abbildung 1: Inanspruchnahme investiver Ermächtigungen 

 
Insgesamt ist festzustellen, dass auch im Haushaltsjahr 2019, wie in den Jahren zuvor, die 

Umsetzung investiver Maßnahmen hinter der Planung zurückbleibt. 

 

Nach Anwendung der Deckungsregeln sind in nachfolgenden Teilhaushalten die Ansätze über-

schritten worden, so dass hier jeweils zum Bilanzstichtag über- und/oder außerplanmäßige 

Auszahlungen zu verzeichnen waren, für die bis zum Abschlussstichtag keine Zustimmung 

gemäß § 100 (1) HGO erteilt wurde: 

 

Budget Überschreitung 

01.111.01 2.103,40 € 
03.122.03 929,05 € 

10.366.01 1.210,25 € 

Summe  4.242,70 € 

 
Für die dargestellten Überschreitungen sind auch keine Genehmigungen gemäß der  

Budgetrichtlinien durch den Bürgermeister aus dem Budget „Gesamthaushalt“ in den zur  

Prüfung vorgelegten Unterlagen dokumentiert. 

 
 
Beachtung von Sperrvermerken  

 

Die Gemeinde Schlangenbad hat im Berichtsjahr im Finanzhaushalt keine Sperrvermerke ge-

mäß Hinweis Nr. 5 zu § 17 GemHVO angebracht. 
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Prüfempfehlung 3: Genehmigungen ÜPL/ APL Finanzhaushalt unterjährig einholen 

 
 
3.1.3. Einhaltung der Kreditermächtigung und nachrangige Inanspruchnahme 
 
Einhaltung der Kreditermächtigung 
 
Gemäß § 2 der Haushaltssatzung 2019 wurde die Ermächtigung für die Aufnahme von Kredi-

ten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf 1.678.768,00 € 

festgesetzt. 

 

Aus dem Haushaltsjahr 2018 standen Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten in Höhe 

von 3.489.715,00 € zur Verfügung.  

 

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Kredite in Höhe von 2.315.675,38 € neu aufgenommen (aus 

der Ermächtigung 2018). 

 

Die ungenutzte Kreditermächtigung 2018 in Höhe von 1.174.039,62 € gilt bis zur Bekanntma-

chung der Haushaltssatzung 2020. Die ungenutzte Kreditermächtigung 2019 gilt nach § 103 

(3) HGO bis zum Ende des Jahres 2020. 

 

 
 
 
Nachrangige Inanspruchnahme 
 
Nach § 103 (1) HGO i.V.m. § 93 (3) HGO soll die Kreditaufnahme nachrangig erfolgen und darf 

nur zur Finanzierung von Investitionen oder zur Umschuldung verwendet werden. Aus der  

Finanzrechnung ergibt sich, dass aus der Investitionstätigkeit ein zu finanzierender Zahlungs-

mittelbedarf in Höhe von 2.413.851,35€ (Pos. 29 der Finanzrechnung) bestand.  

 

Aus lfd. Verwaltungstätigkeit standen nach Abzug der ordentlichen Tilgungsleistungen Über-

schüsse in Höhe von rd. 233 T€ zur Verfügung (doppische freie Spitze). Diese wurden jedoch 

teilweise zur Aufstockung der Liquiditätsreserve herangezogen. Zur Finanzierung der Investi-

tionstätigkeit wurde ein Anteil der doppischen freien Spitze von rd. 98 T€ verwendet. 

 

Prüfungsfeststellung: 
 
Wir stellen fest, dass die Ansätze in den vorgenannten Teilfinanzhaushalten nicht eingehal-
ten wurden. Die Abweichungen waren weder nach § 19 und 20 GemHVO gedeckt noch wa-
ren sie von den zuständigen Organen nach § 100 HGO genehmigt. 
 

Prüfungsempfehlung: 
 
Wir empfehlen, unterjährig die vorherige Zustimmung des Gemeindevorstandes bzw. der 
Gemeindevertretung in Bezug auf über- und außerplanmäßige Auszahlungen entsprechend 
der Vorgaben des § 100 HGO einzuholen. 
 

Prüfungsfeststellung: 
 
Der Ermächtigungsrahmen 2019 für die Aufnahme von Krediten wurde somit eingehalten.  
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Der Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 2019 wurde überwiegend mit Investitionskre-

diten finanziert.  

 

Nachstehende Tabelle zeigt die Einhaltung im Fünf-Jahres-Vergleich: 

 

 
2015 

T€ 
2016 

T€ 
2017 

T€ 
2018 

T€ 
2019 

T€ 

Finanzmittelbedarf aus Investitionstätig-
keit 

624,4 868,9 1.525,2 1.570,0 2.413,9 

abzüglich Doppische Freie Spitze zur  
Finanzierung der Investitionstätigkeit 

919,5 461,8 722,5 1.755,9 232,6 

ergibt verbleibenden Finanzierungssaldo 
295,1 -407,2 -802,7 185,8 

-
2.181,3 

zuzüglich Tilgungsleistung Umschuldung 0,0 0,0 1.452,0 0,0 0,0 
ergibt Finanzierungsbedarf aus Finanzie-
rungstätigkeit 

-295,1 407,2 2.254,7 -185,8 2.181,3 

abzüglich Einzahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit 

469,0 625,0 2.297,3 2.425,0 2.315,7 

ergibt Über-/ Unterfinanzierung 764,1 217,8 42,6 2.610,8 134,4 
 

 
 
 
3.1.4. Einhaltung Verpflichtungsermächtigungen 
 
Verpflichtungsermächtigungen waren nicht veranschlagt, eine Prüfung war daher nicht erfor-

derlich. 

 

 
3.1.5. Einhaltung des Rahmens für Liquiditätskredite 
 
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung und 

Auszahlung in Anspruch genommen werden dürfen, wurde gemäß § 4 der Haushaltssatzung 

auf 3.000.000,- € festgesetzt. 

 

Während der vorläufigen Haushaltsführung in der Zeit vom 01.01. bis 26.02.2019 galt ein 

Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 5.000.000,- €, der nicht überschritten wurde. 

 

Zum 31.12.2019 belief sich der Bestand der Liquiditätskredite auf 0,- €, so dass zum Stichtag 

der Höchstbetrag der Liquiditätskredite nicht überschritten war. Dieser wurde auch im Laufe 

des Haushaltsjahres nicht überschritten. Die Einhaltung des Liquiditätskreditrahmens ist auch 

Gegenstand der unterjährig durchzuführenden Kassenprüfungen. 

 

Prüfungsfeststellung: 
 
Das Nachrangigkeitsgebot gem. § 103 (1) in Verbindung mit § 93 (3) HGO wurde beachtet.  
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3.1.6. Einhaltung Stellenplan 
 
Der in § 7 der Haushaltssatzung 2019 festgestellte Stellenplan der Gemeinde Schlangenbad 

wurde auf Grundlage der im Stellenplan 2020 gemachten Angaben zum Stand der besetzten 

Stellen zum 30.06.2019 geprüft. Von den geplanten 33,83 Stellen waren 32,05 Stellen besetzt 

(Stellenbesetzungsquote 94,74%). 

 

 
 
 
3.1.7. Zusammenfassende Feststellung zur Einhaltung des Haushaltsplans 
 
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Einzelfeststellungen kommen wir zur nachfolgen-

den zusammenfassenden Feststellung: 

 

 
 
 

3.2. Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft 
 
Im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft ist eine Feststellung 

darüber zu treffen, ob die Gemeinde Schlangenbad insgesamt die geltenden gesetzlichen Vor-

schriften beachtet hat. Durch die Prüfung des Jahresabschlusses ist unter anderem sicherzu-

stellen, dass auch die haushaltsrechtlichen Vorschriften, die sich explizit auf den Jahresab-

schluss beziehen, beachtet wurden. Unsere Prüfungshandlungen werden sich dabei zukünftig 

an der IDR-Prüfungsleitlinie 720 und den in dieser Leitlinie gelisteten Fragen orientieren. 

 

Dabei ist durch die Prüfung festzustellen, ob auch die haushaltsrechtlichen Vorschriften, die 

sich nicht explizit auf den Jahresabschluss beziehen, beachtet werden. Hierzu zählen insbe-

sondere Vorschriften zu den Allgemeinen Haushaltsgrundsätzen, dem Haushaltssicherungs-

konzept, den Grundsätzen der Einnahmebeschaffung, der Haushaltssatzung und dem Haus-

haltsplan. Darüber hinaus sind ortsrechtliche Bestimmungen wie z. B. Vergabedienstanwei-

sungen, Beitragssatzungen, Gebührensatzungen etc. zu beachten.  

 

Prüfungsfeststellungen: 
 
Wir stellen fest, dass der von den Gemeindevertretern beschlossene Rahmen für Verbind-
lichkeiten zur Liquiditätssicherung eingehalten wurde und die Liquidität der Gemeinde ge-
sichert war.  
 
Wir stellen weiter fest, dass die in § 105 (1) S.3 HGO zum Jahresende 2019 erforderliche 
Rückführung der Liquiditätskredite auf 0,- € von der Gemeinde erreicht wurde.  

Prüfungsfeststellung: 
 
Wir stellen fest, dass der von den Gemeindevertretern beschlossene Stellenplan  
eingehalten wurde. 

Prüfungsfeststellung: 
 
Wir stellen fest, dass der Haushaltsplan der Gemeinde Schlangenbad im Jahr 2019 im 
Wesentlichen eingehalten wurde. 
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3.3. Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 
 
3.3.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 
 
Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der Gemeinde Schlangenbad sind vollständig, fort-

laufend und zeitgerecht. Soweit im Rahmen der Prüfung Buchungsbelege eingesehen wurden, 

enthielten diese alle zur ordnungsgemäßen Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Be-

legablage ist numerisch geordnet, so dass der Zugriff auf die Belege unmittelbar anhand der 

Angaben in den Konten möglich ist. Die Buchführung entspricht somit für das gesamte Ge-

schäftsjahr den gesetzlichen Anforderungen. 

 

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Beleg-

wesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Bu-

chung der Geschäftsvorfälle. 

 

Der von der Gemeinde Schlangenbad im Jahresabschluss 2019 verwendete Kontenplan ent-

spricht grundsätzlich dem Kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR, Muster 12 zur 

GemHVO). 

 

Die Gemeinde Schlangenbad verwendet das Buchführungsprogramm „mpsNF V 2.0“ der Fa. 

mps public solutions Gmbh, Koblenz in der Version 2.0 . 

 

Die Gemeinde Schlangenbad ist bezüglich des Buchführungsprogramms an kein Rechenzent-

rum angeschlossen. 

 

Das Programm beinhaltet die Funktionen Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Planung, 

Vermögensverwaltung und Kostenrechnung (KLR).  

 

Für die Software „mpsNF V 2.0“ liegt für das Berichtsjahr ein Zertifikat der Firma TÜV IT GmbH 

vom 06.09.2017 vor, das bestätigt, dass das Programm die Anforderungen aus den Katalogen 

OKKSA (Offener Katalog Kommunaler Softwareanforderungen) FÜ.B V5.02 und DP.HE V7.00 

erfüllt. Für den Anforderungskatalog wurden die kommunalrechtlichen Vorschriften des Lan-

des Hessen herangezogen. Das Zertifikat ist gültig bis 31.03.2020. Ein Folgetestat, gültig bis 

30.04.2023, liegt ebenfalls vor. 

 

Eine formelle Freigabe der Software gemäß § 33 (5) Nr. 1 GemHVO ist durch den Bürgermeis-

ter erteilt. 

 
 
3.3.2. Jahresabschluss 
 
Unsere Aufgabe ist es, im Rahmen der Berichterstattung festzustellen, ob innerhalb des Jah-

resabschlusses alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften und landes-

rechtlichen Regelungen sowie Satzungen berücksichtigt worden sind. 
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3.3.3. Vollständigkeit und Richtigkeit der Anlagen zum Jahresabschluss 
 
Zu den Anlagen zählen nach § 112 (4) Nr. 1 HGO der Anhang (in Verbindung mit § 50 GemHVO) 

sowie die in § 52 GemHVO näher beschriebenen Anlagen (Anlagen-, Verbindlichkeiten-, Forde-

rungs- und Rückstellungsübersicht).  

 

Nach § 112 (4) Nr. 2 HGO ist dem Jahresabschluss ferner eine Übersicht über die in das fol-

gende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.  

 

 
 

 
Prüfempfehlung 4: Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht anpassen 

  

Prüfungsfeststellungen: 
 
In dem zum Abschluss der Prüfung für das Entlastungsverfahren vorgelegten, nach den 
hessischen gemeinderechtlichen Rechnungslegungsvorschriften endgültigen Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2019 wurden die für die Rechnungslegung geltenden Vorschrif-
ten, einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen, beach-
tet. 
 
Die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung der Gemeinde Schlangenbad für 
das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sind ordnungsmäßig 
aus der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Den einschlä-
gigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurde gefolgt. 

Prüfungsfeststellungen: 
 
Die im Anhang gemachten Angaben sind vollständig und im gesetzlich vorgeschriebenen 
Umfang ausgeführt worden. 
 
Die dem Jahresabschluss beizufügenden Anlagen sind vollständig. Die vorgelegten und 
dem Jahresabschluss beigefügten Anlagen entsprechen mit folgenden Einschränkungen 
den jeweiligen Mustern der GemHVO: 
 

1. Die Forderungsübersicht ist nicht entsprechend der Bilanzposten untergliedert und 
entspricht damit nicht § 52 (4) S. 3 und 4 GemHVO. 
 

2. Die Verbindlichkeitenübersicht ist nicht entsprechend der Bilanzposten unterglie-
dert und entspricht damit nicht § 52 (2) S. 3 GemHVO. 

Prüfungsempfehlung: 
 
Wir empfehlen, im nächsten aufzustellenden Jahresabschluss die Forderungs- und Ver-
bindlichkeitenübersichten den Untergliederungen und Angaben nach § 52 GemHVO anzu-
passen. 
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3.3.4. Zutreffende Berichterstattung über die finanzielle Lage der Gemeinde Schlangen-
bad nach § 112 HGO 

 
Im Rahmen unserer Prüfung haben wir die finanzielle Lage der Gemeinde Schlangenbad an-

hand der uns vorliegenden Daten der geprüften Jahresabschlüsse der letzten vier Jahre ana-

lysiert und uns ein eigenes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Schlan-

genbad gemacht. 

 

Als Datengrundlage wurden die letzten vier geprüften Jahresabschlüsse der Gemeinde Schlan-

genbad zum 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018 und 31.12.2019 verwendet. Die Anzahl der 

Einwohner zum Bilanzstichtag ist der jeweiligen Hessischen Gemeindestatistik entnommen. 

 

 
Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach dem Kommunalen Auswertungssys-
tem Hessen (K.A.S.H.)  
 
Zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit haben wir die Entwicklungen auf Landes-

ebene berücksichtigt und die standardisierten Indikatoren/ Kennzahlen des Kommunalen Aus-

wertungssystems Hessen (K. A. S. H.) verwendet.  

 

Wir haben weiter auch die Kennzahlen des Mehrkomponentenmodells des Hessischen Rech-

nungshofs zur Beurteilung der Gemeindefinanzen in unsere Betrachtungen eingearbeitet.  

 

Die zu bewertenden Indikatoren sind (in Klammern die Gewichtung des Indikators): 

 
• Ordentliches Ergebnis (40%) 
• Ordentliche Rücklage (5%) 
• Fehlbeträge aus Vorjahren (5%) 
• Bestand Liquiditätsreserve (5%) 
• Ausweis von Eigenkapital (5%) 
• Bestand Liquiditätskredite (5%) 
• Bestand Kredite Hessenkasse (5%) 
• Vorhandensein einer „doppischen freien Spitze“ (30%) 
 
Die Leistungsfähigkeit wird danach wie folgt beurteilt: 
 
• weniger als 40 Prozentpunkte = stark gefährdete Leistungsfähigkeit, 
• zwischen 40 und 70 Prozentpunkten = gefährdete Leistungsfähigkeit, 
• größer als 70 Prozentpunkte = finanzielle Leistungsfähigkeit ist gegeben. 
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Abbildung 2: Finanzielle Leistungsfähigkeit nach K. A. S. H. (Finanzstatus) 

 

 
 
Die drei nachstehenden Abbildungen zeigen die Entwicklung der beiden wichtigsten Indikato-

ren in dem K. A. S. H., die den jahresbezogenen Haushaltsausgleich in der Ergebnis- und Fi-

nanzrechnung darstellen. 

Eine verbesserte Ertragslage und im Verhältnis geringer steigende Aufwendungen führten ab 

2017 zu Überschüssen im ordentlichen Ergebnis: 
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90%

100% 100%

2016 2017 2018 2019

Finanzielle Leistungsfähigkeit ist gegeben

Prüfungsfeststellung: 
 
In der zusammenfassenden Beurteilung der letzten vier Jahre ist festzustellen, dass die 
finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Schlangenbad gegeben ist.  
 
Im Berichtsjahr 2019 war die Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit unter anderem 
beeinflusst durch: 

 gestiegene Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 
 die Auflösung von Rückstellungen für Kreis- und Schulumlageverpflichtungen,  
 verringerte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 

 die Erhöhung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. 
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Abbildung 3: Ordentliches Ergebnis pro Einwohner 

Formel: Ordentliches Ergebnis/ Anzahl der Einwohner 

 
 
Ab 2017 fielen die ordentlichen Ergebnisse im Haushaltsvollzug besser aus als geplant, was 

sowohl auf eine belastbare Haushaltsplanung als auch auf eine restriktive Bewirtschaftung 

der Planansätze hindeuten kann: 

 

 
Abbildung 4: Ordentliches Ergebnis in Tausend Euro, Ansatz gegenüber Ergebnis 

Der zweite wesentliche Indikator zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit, die soge-

nannte „doppische freie Spitze“, berechnet sich durch den Abzug der ordentlichen Tilgung vom 

Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und stellt die Finanzierungskraft der 

Gemeinde für ihre Investitionstätigkeit dar. Zielwert ist ein Betrag in Höhe von >5,- € pro Ein-

wohner. Dieser Zielwert wurde in allen vier Jahren erreicht.  
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Abbildung 5: Doppische freie Spitze 

Formel: (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzgl. Auszahlungen ordentliche Tilgung) / An-
zahl der Einwohner 

 
 
Beurteilung der Haushaltslage nach dem Mehrkomponentenmodell 
 
Neben der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach K. A. S. H. hat auch der Hessi-

sche Rechnungshof ein sogenanntes Mehrkomponentenmodell entwickelt, in dem er verschie-

dene Indikatoren bewertet und daraus ableitet, ob die Haushaltslage der jeweiligen Kommune 

stabil ist. Bei den Indikatoren werden die Betrachtungsebenen Kapitalerhaltung (1. Ebene, ma-

ximal 55 Punkte) und Substanzerhaltung (2. Ebene, maximal 45 Punkte) bewertet. 

 

Zu bewerten sind folgende Indikatoren zur Kapitalerhaltung (max. 55 Punkte): 

 Ordentliches Ergebnis abzgl. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren ≥ 0,- € (45 Punkte) 
 oder Ordentliches Ergebnis zzgl. Ordentliche Rücklage aus Vorjahren ≥ 0,- € (35 Punkte) 

 Jahresergebnis ≥ 0,- € (5 Punkte) 
 Positives Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres (5 Punkte) 
 
Zu bewerten sind folgende Indikatoren zur Substanzerhaltung (max. 45 Punkte): 

 „Doppische freie Spitze“ im Verhältnis zu den verfügbaren allgemeinen Deckungsmitteln ≥ 
8%, sog. Selbstfinanzierungsquote (40 Punkte) 

 Oder „Doppische freie Spitze“ ≥ 0,- € (30 Punkte) 

 Oder Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ≥ 0,- € (10 Punkte) 
 Stand der liquiden Mittel abzgl. der Liquiditätskredite ≥ 0,- € (5 Punkte) 
 
Von einer stabilen Haushaltslage ist danach auszugehen, wenn die Summe der vergebenen 

Punkte einen Wert von ≥ 70 Punkten ergibt. Von einer instabilen Haushaltslage ist auszugehen, 

wenn die Summe der vergebenen Punkte einen Wert von < 70 Punkten ergibt. 
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Abbildung 6: Haushaltslage nach dem Mehrkomponentenmodell des HRH 

 

 
 
Im Haushaltsjahr 2019 haben sich die verfügbaren allgemeinen Deckungsmittel deutlich er-

höht, jedoch ist die doppische freie Spitze (siehe Abbildung 5) stark gesunken, gegenüber 2018 

um rd. 87 %. Hierdurch hat sich die Selbstfinanzierungsquote erheblich verschlechtert.  
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2016 2017 2018 2019

Haushaltslage stabilisiert sich

Prüfungsfeststellung: 
 
In der zusammenfassenden Beurteilung der letzten vier Jahre ist festzustellen, dass die 
Haushaltslage der Gemeinde Schlangenbad sich positiv entwickelt hat und im dritten Jahr 
stabil ist.  
 
Im Berichtsjahr 2019 war die Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit maß-
geblich beeinflusst durch  

 die Erzielung eines Überschusses im ordentlichen Ergebnis bei ausgeglichenen Fehlbe-
trägen aus Vorjahren und 

 das Vorhandensein einer doppischen freien Spitze. 
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Abbildung 7: Selbstfinanzierungsquote  

Formel: (Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzgl. Auszahlung ordentliche Tilgung)/ 
Verfügbare allgemeine Deckungsmittel 
 
 
Weitere Kennzahlen zur Beurteilung der Haushaltslage der Gemeinde Schlangenbad: 
 
Unsere Auswahl weiterer Kennzahlen lehnt sich an die Kennzahlen gemäß KGSt-Bericht Nr. 

1/2011 „Jahresabschlussanalyse im neuen Haushalts- und Rechnungswesen“ und an den 

KGSt-Bericht 15/2014 „Kommunalpolitisch steuern mit dem Haushalt“ an. 

 

 
Abbildung 8: Pro-Kopf-Verschuldung 

Formel: Summe der Investitions- und Liquiditätskredite/ Anzahl der Einwohner 

 

10%

14%

40%

4%

2016 2017 2018 2019

Selbstfinanzierungsquote im Durchschnitt über 8%

2.308 € 2.244 € 2.245 €

2.484 €

2016 2017 2018 2019

Pro-Kopf-Verschuldung steigt



Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde Schlangenbad zum 31.12.2019 

 

Revision des Rheingau-Taunus-Kreises  Seite 31 

Gegenüber 2016 hat sich die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Schlangenbad im Berichts-

jahr 2019 um rd. 8 % erhöht. Die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung lässt sich insbeson-

dere damit erklären, dass die Gemeinde Schlangenbad im Haushaltsjahr 2019 eine Nettoneu-

verschuldung ausweist. Hierbei handelt es sich um eine reine Betrachtung des Zahlungsstro-

mes auf Grundlage der Finanzrechnung. 

 

Den beiden nachfolgenden Abbildungen ist zu entnehmen, dass das Anlagevermögen der Ge-

meinde Schlangenbad in seiner Gesamtheit erhalten wird. Die Gemeinde hat im Betrachtungs-

zeitraum 2016 – 2019 mehr neue Investitionen getätigt, als durch Abschreibungen an Werten 

verzehrt wurde. 

 

 
Abbildung 9: Reinvestitionsquote 

Formel: Nettoinvestition Sachanlagevermögen *100 / Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen 

 
 
Der Anlagenabnutzungsgrad zeigt an, dass mehr als die Hälfte des angeschafften bzw. herge-

stellten Anlagevermögens der Gemeinde Schlangenbad inzwischen abgeschrieben ist. Das 

Anlagevermögen ist somit gealtert. 
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Abbildung 10: Anlagenabnutzungsgrad 

Formel: Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagevermögen zum Jahresende* 100 / AK/HK abnutzbares Sach-
anlagevermögen zum 31.12. 

 
 
Betrachtet man einzelne Anlagenklassen, fällt auf, dass Straßenvermögen und Kanalisation 

stärker gealtert sind als andere Bereiche. Dagegen wurde in Feuerwehrgerätehäuser, Bürger-

häuser, das Rathaus und in Kindergärten vermehrt neu investiert. 

 

 
Abbildung 11: Anlagenabnutzungsgrade Sachanlagen 

Formel: Kumulierte Abschreibungen der entsprechenden Anlagenklasse zum Jahresende* 100 / AK/HK der ent-
sprechenden Anlagenklasse zum 31.12. 
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Fazit: 
 
Die Kennzahlen zeigen mithilfe der Jahresabschlussanalyse ein detailliertes Bild von der Lage 

der Gemeinde Schlangenbad. Die Lage der Gemeinde Schlangenbad unter dem Gesichtspunkt 

der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung zu beschreiben, ist Aufgabe des Rechenschafts-

berichts. Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes ist es unter anderem, den Jahresabschluss 

daraufhin zu prüfen, ob dieses Bild den tatsächlichen Verhältnissen entspricht. 

 

 
 
Der Rechenschaftsbericht des Jahresabschlusses 2019 der Gemeinde Schlangenbad enthält 

grundsätzlich die in § 51 GemHVO geforderten Aussagen. Der Verlauf der Haushaltswirtschaft 

und die Lage der Gemeinde werden unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfül-

lung der Aufgaben so dargestellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild vermittelt wird. Die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Ab-

weichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen werden zutreffend erläutert; 

die Abschlussrechnungen werden bewertet. 

 

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres und die voraus-

sichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken werden aufgeführt. 

 

Allerdings werden keine Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzun-

gen und Strategien gemacht (§ 51 (2) Nr. 1 GemHVO). Nach § 4 (2) S. 5 i. V. m. § 10 (3) 

GemHVO sollen bereits im Haushaltspan in den jeweiligen Teilhaushalten Leistungsziele und 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden. Im Jahresabschluss sind 

schließlich die tatsächlich angefallenen Werte zu den ausgewiesenen Leistungsmengen und 

Kennzahlen darzustellen (§ 48 (2) GemHVO). 

 

Prüfungsfeststellung: 
 
In der zusammenfassenden Beurteilung der letzten vier Jahre ist festzustellen, dass die 
finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Schlangenbad seit dem Rechnungsjahr 2017 
wiederhergestellt ist.  
 
Die Haushalts- und Finanzlage hat sich soweit stabilisiert, dass  

 keine Altdefizite mehr bestehen,  
 die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erhöht werden 

konnte,  
 keine überjährigen Liquiditätskredite bestehen, 
 die Liquiditätsreserve weiter erhöht werden konnte. 

 
Risiken sind unter anderem in der teilweise stärker abgenutzten und sanierungsbedürftigen 
Infrastruktur zu sehen. 
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Prüfempfehlung 5: Stand der Aufgabenerfüllung mit Zielen und Kennzahlen darstellen 

 
 

4. Feststellungen zu den weiteren Prüfungen gem. § 131 (1) HGO 
 

4.1. Feststellungen über die lfd. Prüfung der Kassenvorgänge 
 
Die laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege dient der Vorbereitung der Prüfung des 

Jahresabschlusses. Wird die laufende Prüfung in entsprechendem Umfang durchgeführt, 

braucht der Jahresabschluss nach seiner Aufstellung nur noch daraufhin überprüft werden, ob 

er aus den Büchern ordnungsgemäß abgeleitet wurde und ob die Anlagen zum Jahresab-

schluss vollständig und richtig sind. Die „laufende“ Prüfung lässt zu, dass diese Prüfung auch 

in größeren Abständen erfolgen kann. Wegen des engen Zusammenhangs zu der Jahresab-

schlussprüfung nach § 131 (1) Nr. 1 HGO verzichten wir auf eine gesonderte Darstellung der 

Prüfungsergebnisse an dieser Stelle. 

 

 

4.2. Feststellungen über die dauernde Überwachung der Kassen der Gemeinde 
 
Die Gemeindekasse wickelt den gesamten Zahlungsverkehr und die Kassengeschäfte für die 

Gemeinde Schlangenbad ab. 

 

Sie ist in zwei Bereiche wie folgt gegliedert: 

• Die Buchhaltung (Sachbuch, Zeitbuch, Personenkonten, Zahlungsverkehr) und 

• die Mahnabteilung. 

 

Der gesamte Zahlungsverkehr wurde bei der Gemeinde Schlangenbad bar und bargeldlos ab-

gewickelt. 

 

Nach § 39 GemKVO ist bei der Gemeindekasse, den Sonderkassen und den Zahlstellen in  

jedem Jahr mindestens eine unvermutete Kassenprüfung und eine unvermutete Kassenbe-

standsaufnahme durchzuführen. 

 

Prüfungsfeststellung: 
 
Wir stellen fest, dass die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der 
stetigen Aufgabenerfüllung richtig dargestellt und die voraussichtliche Entwicklung mit ih-
ren wesentlichen Chancen und Risiken angegeben wird. 
 
Die geforderten Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und 
Strategien sowie spezifischen Kennzahlen mit Erläuterung der Zielerreichung werden im 
Jahresabschluss nicht dargestellt. Auch im Haushaltsplan erfolgt zwar eine Beschreibung 
von Aufgaben und Zielen, jedoch ohne Angabe spezifischer Kennzahlen. 
 

Prüfungsempfehlung: 
 
Wir empfehlen, zukünftig die Erläuterungen im Rechenschaftsbericht um Informationen 
über die Zielerreichung durch spezifische Kennzahlen zu ergänzen. 
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Die Prüfungen erfolgten am 30.04.2019 und am 10.12.2019. Die Berichte liegen in der Revision 

vor, durch die beanstandungsfreie Führung erübrigt sich eine Aufnahme der Berichte in den 

Prüfbericht. Es ergibt sich nachstehende Prüfungsfeststellung: 

 

 

 
 
Die außerhaushaltsmäßigen Zahlungen für Verwahrgelder und Vorschüsse mit den dazugehö-

rigen Belegen wurden im Berichtsjahr 2019 im Rahmen der Belegkontrolle und im Zuge der 

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 stichprobenartig geprüft. Die zum jeweiligen Jahresab-

schluss verbleibenden Verwahrgelder und Vorschüsse wurden in das Folgejahr übertragen. 

 

Verwahrgelder 
 
Für den Prüfzeitraum kann bestätigt werden, dass sich die außerplanmäßigen Verwahrgelder 

in einem angemessenen Rahmen hielten und die Bestimmungen eingehalten wurden. 

 

Vorschüsse 
 
Für den Prüfzeitraum kann bestätigt werden, dass sich die außerplanmäßigen Vorschussrech-

nungen in einem angemessenen Rahmen hielten und die Bestimmungen eingehalten wurden. 

 

Verwahrgelass 
 
Das Verwahrgelass wird gemäß der gesetzlichen Grundlage (§ 21 GemKVO) geführt. 

 

 

4.3. Feststellungen zur Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 
 
Die Jahresabschlussprüfung umfasst neben der Prüfung der Buchführung und des Jahresab-

schlusses auch die Beurteilung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungs-

handelns, das heißt der Umfang der kommunalen Jahresabschlussprüfung ist auf die Prüfung 

der wirtschaftlich-finanziellen Situation und der Verwaltungsführung ausgerichtet. 

 

Die kommunale Jahresabschlussprüfung ist damit grundsätzlich geeignet, die bisher eigen-

ständigen Prüfungen der Revision inhaltlich aufzugreifen und organisatorisch-inhaltlich in den 

Prüfungs- bzw. Berichterstattungsprozess zu integrieren. Hierzu zählen unter anderem Verga-

beprüfungen, Bau- und Investitionsprüfungen, Gebühren- und Beitragsprüfungen, Personal- 

und Organisationsprüfungen.  

 

Im Berichtsjahr wurden keine Schwerpunktprüfungen oder Einzelfallprüfungen im vorstehen-

den Sinn durchgeführt. 

Prüfungsfeststellung: 
 
Die Kasse wurde ordnungsgemäß geführt. Beanstandungen ergaben sich nicht. 






























































































































